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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Zeulenroda GmbH (nachfolgend "SWZ") hat uns aufgrund
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit der gesetzlichen Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchfüh-
rung und des Lageberichts beauftragt.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die Stadtwerke Zeulenroda GmbH.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde, deren
Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich
nach § 323 Abs. 2 HGB.

Seite 4



B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Lage des Unternehmens

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kernaus-
sagen hervorzuheben:
 Die Situation der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr in 2018 weiter verschärft.

Durch die anfangs beabsichtigte sanierungsbedingte Schließung des Erlebnisbades

„Waikiki“ zum 31.12.2018 brach das Besucheraufkommen ein und somit auch die Umsat-

zerlöse. Durch die Abwendung der Schließung konnte eine weitere Verschlechterung der

Situation verhindert werden.

 Das Jahr 2018 sollte das Jahr vor der geplanten Ertüchtigung und Neuausrichtung des

„Waikiki“ werden. Die Schließung wurde zum 31.12.2018 vorbereitet. Die Schließung

wurde jedoch im September 2018 abgewendet, da die Vorbereitungen zum Umbau des

Bades noch nicht so weit vorangeschritten waren, um eine Schließung zum geplanten

Zeitpunkt rechtfertigen zu können.

 Der Festgeldbestand zum 31.12.2018 betrug 336.873,72 €. Das Unternehmen hält nach

wie vor zum Stichtag 31.12.2018 26% der Anteile und weiterhin 51% der Stimmrechte an

der Energiewerke Zeulenroda GmbH.

 Eine Überschuldung ist zum Bilanzstichtag 2018 sowie bis zum Nachfolgestichtag

31. Dezember 2020 nicht gegeben. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit war und

ist die Gesellschaft geschäftsbedingt von städtischen Zuwendungen in der aus dem Wirt-

schaftsplan ersichtlichen Höhe angewiesen. Die Zuwendung in Höhe von TEUR 250 für

das Jahr 2018 erfolgte entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 13.12.2017.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei
denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. In diesem Zusammenhang ist insbesondere
auf folgende Aspekte hinzuweisen:
 Für das Jahr 2021 wird aufgrund der coronabedingten Schließung bis Juli 2021 mit Besu-

cherzahlen von ca. 80.000 gerechnet

 Weiterhin rechnet die Gesellschaft – coronabedingt -  mit einem Umsatzvolumen von ca.

TEUR 1.100 , Personalaufwendungen von ca. TEUR 1.183 und einem Jahresergebnis

von TEUR -332. Entsprechend dem für 2021 geplanten städtischen Zuschuss von

TEUR 1.000 bestehen im Prognosezeitraum keine erkennbaren Zahlungsschwierigkeiten.

 Aus dem Verlauf der letzten beiden Geschäftsjahre ist mit einer weiter sinkenden Aus-

schüttung der Beteiligungsgewinne der Energiewerke Zeulenroda GmbH zu rechnen.
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 Aufgrund der in 2020 durchgeführten und 2021 fortzuführenden Vorbereitungsmaßnah-

men gehen die Stadtwerke Zeulenroda davon aus, dass der anstehende Umbauprozess

nach Bewilligung der beantragten Fördermittel im Jahr 2022 und 2023 vollzogen wird. Ei-

ne Schließung des Bades während der Bauphase kann nicht ausgeschlossen werden, da

nach Aussage der Planungsbüros abschnittsweise Bauphasen, entgegen früherer Aussa-

gen, nicht realisierbar scheinen.

 Eine Überschuldung der Gesellschaft ist aufgrund der in 2020 erhaltenen und für 2021

beantragten und zugesagten Unterstützung durch die Gesellschafterin, die Stadt

Zeuelnroda-Triebes, nicht zu erwarten.

 Die Corona-Pandemie ist Chance und Risiko zugleich. Das „Waikiki“ wird vom neuen Co-

rona bedingten Trend des Urlaubs in Deutschland profitieren, solange keine weitere

Schließung verfügt wird.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht
der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chan-
cen und Risiken zutreffend dar.

II. Bestandsgefährdende Tatsachen

In Erfüllung unserer Berichtspflicht i.S.d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über Tatsachen, die den
Bestand des geprüften Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beein-
trächtigen können, weisen wir auf folgenden Sachverhalt hin:

Im Anhang in Abschnitt "Allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss" und im Lagebericht in
den Abschnitten "3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" und "5. Prognosebe-
richt" des Lageberichts beschreibt der gesetzliche Vertreter, dass die Gesellschaft zur Abde-
ckung der Liquidität auf die ihr per Stadtratsbeschluss zugewiesenen Gesellschafterzuschüs-
se angewiesen ist und die für das Geschäftsjahr 2020 auf TEUR 1.875 und für das Ge-
schäftsjahr 2021 auf TEUR 1.000 festgelegt wurden. Für die Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit ist die Gesellschaft auf die Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch
die Stadt Zeulenroda-Triebes angewiesen.

Damit wird auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hingewiesen, die ein Risiko im
Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.

Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.
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Wir haben unseren Bestätigungsermerk um einen entsprechenden Hinweis zu einer wesentli-
chen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit er-
gänzt.

III. Unregelmäßigkeiten

Sonstige Unregelmäßigkeiten

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt:

 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie der Lagebericht 2018 wurden entge-
gen der Vorschrift des § 264 HGB nicht in den ersten 3 Monaten des folgenden Ge-
schäftsjahres aufgestellt. Infolge dessen konnten auch die Feststellung sowie die Veröf-
fentlichung von Jahresabschluss und Lagebericht nicht erfolgen.
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C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Zeulenroda GmbH, Zeulenroda-Triebes

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Zeulenroda GmbH, Zeulenroda-Triebes, –
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Zeulenroda GmbH, Zeulenroda-Triebes,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2018 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
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nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit

Wir verweisen auf den Abschnitt "Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss" im
Anhang, sowie die Angaben in den Abschnitten "3. Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung" und "5. Prognosebericht" des Lageberichts, in denen der gesetzliche Vertreter dar-
legt, dass die Gesellschaft zur Abdeckung der Liquidität auf die ihr per Stadtratsbeschluss
zugewiesenen Gesellschafterzuschüsse angewiesen ist und die für das Geschäftsjahr 2020
auf TEUR 1.875 und für das Geschäftsjahr 2021 auf TEUR 1.000 festgelegt wurden. Für die
Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft auf die Aufrechterhaltung der fi-
nanziellen Unterstützung durch die Stadt Zeulenroda-Triebes angewiesen. 

Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lagebe-
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richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten
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Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Ver-
treter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Erfurt, 29. Januar 2021

ETL Mitteldeutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Zätzsch-Loos gez. Liehr

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"
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D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 316 ff. HGB die Buchführung
und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ge-
prüft.

Der Prüfungsauftrag wurde durch die Geschäftsführung um die Prüfung nach § 53 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert:

Wir weisen darauf hin, dass der gesetzliche Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu ein-
gerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung trägt.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand
des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 15. Oktober 2020 bis
29. Januar 2021 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der
Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die
Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie
Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebe-
nen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Si-
cherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufge-
deckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außer-
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kraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Ange-
messenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des
Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir
beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. Auf Grundlage un-
seres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen
abzugeben. 

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen
haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prü-
fungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil
zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis vom Geschäftsumfeld sowie die Größe und
Komplexität der Gesellschaft und die Wirksamkeit ihre rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems zugrunde. Im unternehmensspezifischen Prüfungsprogramm haben wir die
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Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitli-
chen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Wir haben bei unserer Prü-
fung die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet. Im Ergebnis un-
serer Prüfungsplanung haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprüfungen
durchgeführt.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

 Überprüfung der Prämisse der Unternehmensfortführung,

 Periodengerechtigkeit der Umsatzerlöse,

 Entwicklung der Darlehen,

 Liquiditätsentwicklung sowie

 weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Von Kreditinstituten wurden Bankenbestätigungen eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über Rechtsstreitigkeiten sowie Bestätigungen des Steuerbera-
ters zu eventuellen steuerlichen Risiken wurden eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2018 und Beurteilung des Lageberichts der Stadtwerke
Zeulenroda GmbH und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und angemessen sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
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E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnomme-
nen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft getroffenen organi-
satorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten
rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen
zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchfüh-
rung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen er-
fahren. 

Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Zeulenroda GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2018, ist unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für
mittelgroße Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags aufgestellt worden. Von den größenabhängigen Erleichterungen für
die Aufstellung des Jahresabschlusses wurde Gebrauch gemacht.

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte
wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen
Belangen beachtet worden.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz sowie die Gewinn-
und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend er-
läutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang über-
nommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen
Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angaben  im Anhang zu Recht in
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Anspruch genommen worden.

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am  festgestellt und frist-
wahrend dem Bundesanzeiger übermittelt.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss
und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften. Der Lagebericht vermittelt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unterneh-
mens und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind voll-
ständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und wur-
den unverändert zum Vorjahr angewendet.
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F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS 

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und
2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finan-
zen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten ID-
W PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG"
beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der
erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung
für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststel-
lungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffas-
sung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.
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Stadtwerke Zeulenroda GmbH 
Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2018 
  
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registerbericht 
 
Firmenname laut Registergericht: Stadtwerke Zeulenroda GmbH 

 
Firmensitz laut Registergericht: Zeulenroda-Triebes 

 
Registereintrag: Handelsregister 

 
Registergericht: Amtsgericht Jena 

 
Register-Nr.: HRB 204493 

 
 
2. Allgemeine Angaben 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Zeulenroda GmbH, Zeulenroda-Triebes, wurde gemäß 
§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und 
des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. 
 
Für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft finden gemäß § 75 ThürKO die  
Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften Anwendung. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur 
Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind Vermerke zur Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung im Anhang ausgewiesen. Aus dem gleichen Grund wurden die Angaben zur 
Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht. 
 
Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. Mit 
Datum vom 15.07.2020 wurde der Ertragszuschuss der Gesellschafterin für das  
Geschäftsjahr 2020 auf TEUR 1.875 erhöht. Damit verfügt die Gesellschaft zum 31. Dezember 
2020 über liquide Mittel in Höhe von TEUR 912. Entsprechend dem in der Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 03. Februar 2021 für 2021 vorgesehenen 
weiteren städtischen Zuschuss von TEUR 1.000 sind im Prognosezeitraum voraussichtlich 
keine weiteren finanziellen Mittel von der Stadt Zeulenroda erforderlich. Dementsprechend 
wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 unter der Prämisse der 
Unternehmensfortführung aufgestellt. 
 
 
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden  
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. 
 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit  
abnutzbar, planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei 
voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen 
vorgenommen und Sachanlagen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 
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Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der Energiewerke Zeulenroda GmbH 
ausgewiesen, die mit ihrem ursprünglich nach dem Stuttgarter Verfahren bzw. den 
Anschaffungskosten ermittelten Buchwerten aktiviert ist. 
 
Die Vorräte betreffen die Warenbestände der Gastronomie und des Shops und werden zu 
Anschaffungskosten bewertet. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt. 
Das allgemeine Kreditrisiko wird durch einen pauschalen Abschlag berücksichtigt.  
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren  
Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. 
 
 
 
II. Erläuterungen zur Bilanz 
 
1. Anlagevermögen 
 
Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlage-
vermögens mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen 
ist in einem Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt. 
 
 
2. Finanzanlagen 
 
Die Gesellschaft ist mit 26 % der Anteile an den Energiewerken Zeulenroda GmbH beteiligt. 
Im Geschäftsjahr 1. Januar 2018. bis 31. Dezember 2018 erzielten die Energiewerke 
Zeulenroda GmbH einen Jahresüberschuss von TEUR 701 (Vj. TEUR 884), das Eigenkapital 
beträgt TEUR 4.990 (Vj. TEUR 5.089). 
 
 
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
    

Art der Forderung zum Gesamtbetrag

davon mit 
einer 
Restlaufzeit  

31.12.2018  kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
 TEUR TEUR TEUR 
    
aus Lieferungen und Leistungen 149,9 149,9 0,0 
sonstige Vermögensgegenstände 110,6 110,6 0,0 
    
    
Summe 260,5 260,5 0,0 
 (Vorjahr) (258,1) (258,1) (0,0) 

 
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter 
in Höhe von TEUR 140 (Vj. TEUR 101) enthalten. 
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4. Eigenkapital 
 
Stand TEUR
01.01.2018 1.253
Jahresfehlbetrag -687
31.12.2018 566

 
 
Kapitalrücklage 9.430
Verlustvortrag -8.277
Gezeichnetes Kapital 100
Eigenkapital 01.01. 1.253

  
5. Sonstige Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEUR 14 (Vj. TEUR 10) die Rückstellung für die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und die Prüfung und die Erstellung des 
Jahresabschlusses 2018, mit TEUR 55  den Personalbereich (Vj. TEUR 55). 
 
 
6. Verbindlichkeiten 
 
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten-
spiegel im Einzelnen dargestellt: 
     

Art der Verbindlichkeit zum 
Gesamt-
betrag

davon mit einer 
Restlaufzeit

 

31.12.2018  bis 1 Jahr 1 bis 5 J. größer 5 J 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

     
gegenüber Kreditinstituten 
(Vorjahr) 

4.753,2
(5.000,9)

316,2
(185,0)

1.383,3 
(1.090,0) 

3.053,7
(3.726,0)

erhaltene Anzahlungen 251,3 100,3 151,0 0,0
(Vorjahr) 
aus Lieferungen und Leistungen 

(292,2)
460,4

(292,2)
460,4

(0,0) 
0,0 

(0,0)
0,0

(Vorjahr) 
sonstige Verbindlichkeiten 

(98,2)
44,9

(98,2)
44,9

(0,0) 
0,0 

(0,0)
0,0

(Vorjahr) (23,7) (23,7) (0,0) (0,0)
   
Summe 5.509,8 921,8 1.534,3 3.053,7
(Vorjahr) (5.414,9) (599,1) (1.090,0) (3.726,0)

 
 
7. Sonstige Verbindlichkeiten 
 
sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2018
 TEUR
aus Steuern 11
im Rahmen der sozialen Sicherheit 10
übrige 24
 45
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8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Die jährlichen Miet- und Leasingverpflichtungen belaufen sich auf TEUR 7. Aus dem Vertrag 
über die technische Betriebsführung (Laufzeit 01.09.2009 bis 01.09.2019) ergeben sich 
finanzielle Verpflichtungen, die sich aus einem Grundpreis sowie einem 
besucherzahlabhängigen variablen Preis zusammensetzten und einer Preisgleitklausel 
unterliegen. Aus dem Grundpreis (Preisbasis 2009) ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2018 
jährliche Verpflichtungen in Höhe von TEUR 838; für das Jahr 2019 in Höhe von TEUR 629. 
 
 
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Umsatzerlöse betreffen Eintritts-, Gastronomie- und Nebenerlöse des Freizeitbades sowie 
Kostenerstattungen für die Betriebsführung der Strandbäder für den BgA Strandbäder 
Zeulenroda-Triebes. 
 
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse in 
Höhe von TEUR 250 (Vj. TEUR 250) enthalten. 
 
Im Personalaufwand sind TEUR 13 (Vj. TEUR 20) Aufwendungen für Altersversorgung und 
Unterstützung enthalten. 
 
 
IV. Sonstige Angaben 
 
1. Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im 
Unternehmen beschäftigt: 
 
Arbeitnehmergruppen  Zahl

  
Angestellte  51,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 
beträgt damit 51,00 
  
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter  34,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter  17,00
 
 
2. Geschäftsführung 
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch 
folgende Personen geführt: 
 
Herr Michael Niederkorn, Kaufmann, bis 20.02.2018, 
Herr Albecht Ränger, Rechtsanwalt, vom 20.02.2018 bis 16.11.2018, 
Herr Detlev Lüke, Kaufmann, vom 16.11.2018. 
Am 01.09.2020 wurde Herr Frank Schmitt zum Geschäftsführer berufen.  
 
Von der Angabe der Bezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen. 

















Rechtliche Verhältnisse 

 Firma Stadtwerke Zeulenroda GmbH

 Sitz Zeulenroda-Triebes

 Handelsregister-Eintragung Registergericht Jena

HRB 204493

 Gesellschaftsvertrag Gültig i. d. F. vom 27. Februar 2013

 Geschäftsjahr Kalenderjahr
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 Gegenstand des

Unternehmens

 der unmittelbare oder mittelbare Betrieb von Badeein-

richtungen einschließlich der Absicherung des Schul-

und Vereinssports in den Bereichen Schwimmen und

Tauchen,

 das Halten und Verwalten von Beteiligungen an ande-

ren kommunalen Unternehmen, das einen öfentlichen

Zweck erfüllt oder an dem die Stadt Zeulenroda-Triebes

oder eines ihrer Unternehmen bereits beteilgt ist und im

Tätigkeitsbereich der Stadt Zeulenroda-Triebes liegt,

 die Besorgung von Geschäften für Unternehmen und

Betriebe, an denen die Stadt Zeuenroda-Triebes unmit-

telbar oder mittelbar beteiligt ist,

 die Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben in Un-

ternehmn oder Betrieben, an denen die Stadt

Zeulenroda-Triebes unmittebar oder mittelbar beteiligt

ist, wobei die rechtliche und wirtschaftliche Eigeständig-

keit dieser Unternehmen zu wahren ist,

 die Durchführung von Maßnahmen des betriebswirt-

schaftlichen Controllings in Unternehmen und Betrie-

ben, an denen die Stadt Zeulenroda-Triebes unmittel-

bar oder mittelbar beteiligt ist,

 die Entwicklung von Konzepten zur strategischen Aus-

richtung von Unternehmen und Betrieben, an denen die

Stadt Zeulenroda-Triebes unmittelbar oder mittelbar be-

teiligt ist.

 Stammkapital EUR 100.000,00 (voll eingezahlt)

 Gesellschafterin Stadt Zeulenroda-Triebes (100%)

 Geschäftsführung/Vertretung Wir verweisen auf den Anhang der Gesellschaft.
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 Aufsichtsrat Wir verweisen auf den Anhang der Gesellschaft.

 Gesellschafterbeschlüsse vom

18. Dezember 2019:

 Der Stadtrat stellt den geprüften Jahresabschluss 2017

der Stadtwerke Zeulenroda GmbH mit einer Bilanzsum-

me von 6.760.829,81 € und einem Jahresfehlbetrag in

Höhe von 570.285,70 € fest.

 Der Stadtrat beschließt, dass der Jahresfehlbetrag in

Höhe von 570.285,70 € auf neue Rechnung vorgtragen

wird.

 Der Stadtrat beschließt, die Entlastung der Geschäfts-

führung der Stadtwerke Zeulenroda GmbH für das Ge-

schäftsjahr 2017 gemäß vorliegendem Prüfbericht und

i.V.m. § 6 Abs. 3 Buchst. c der Hauptsatzung der Stadt

Zeulenroda-Triebes vorzunehmen.

 Der Stadtrat beschließt, den Aufsichtsrat der Stadtwer-

ke Zeulenroda GmbH für das Geschäftsjahr 2017 ge-

mäß vorliegendem Prüfbericht und i.V.m. § 6 Abs. 3

Buchst. d der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-

Triebes zu entlasten.

 Bestellung des Abschlussprüfers für die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen
nicht vor. 
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Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisier-
te Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan
für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hin-
aus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die
Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entspre-
chen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Kon-
zerns?

Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterversamm-
lung sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Die Regelungen entsprechen den Erforder-
nissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2018 fanden zehn Aufsichtsratssitzungen statt. Niederschriften zu je-
der Sitzung haben uns vorgelegen. Die der Gesellschafterversammlung obliegenden
Beschlüsse wurden im Stadtrat gefasst. Dazu lagen Auszüge aus den Niederschriften
der Stadtratssitzungen vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz
3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die jeweiligen Geschäftsführer waren nicht in Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgre-
mien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsor-
gan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses
aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die individualisierte Angabe der Vergütung der Organmitglieder individualisiert nach
Komponenten ist gemäß § 285 Nr. 9 a) HGB nur für Vorstände börsennotierter Aktien-
gesellschaften vorgeschrieben.
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2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisati-
onsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei-
ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprü-
fung?

Es gibt einen den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechenden aktuellen Organisati-
onsplan (Organigramm), aus dem der Organisationsaufbau, die Aufgabenverteilung
und Zuständigkeiten sowie Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Eine regelmäßige
Überprüfung erfolgt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver-
fahren wird?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?

Der Gesellschaftsvertrag enthält entsprechende Zustimmungserfordernisse der Orga-
ne beim Abschluss bestimmter Geschäfte.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Für wesentliche Geschäftsabläufe liegen Arbeitsanweisungen vor.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücks-
verwaltung, EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation und Aufbewahrung von Verträgen ist gewähr-
leistet.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge
von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages soll jährlich ein Wirtschaftsplan, der den Be-
dürfnissen des Unternehmens entspricht, aufgestellt werden.

Für das Geschäftsjahr 2018 konnte uns kein Wirtschaftsplan vorgelegt werden.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Da für das Geschäftsjahr 2018 kein Wirtschaftsplan aufgestellt wurde, konnten Plan-
abweichungen nicht analysiert werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und
den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li-
quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ein funktionierendes Finanzmanagement (Ablaufplanung und -steuerung hinsichtlich
des Einsatzes finanzieller Mittel) besteht. Die laufende Liquiditätskontrolle sowie die
Überwachung der Kredite sind gewährleistet.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Es besteht kein zentrales Cash-Management.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die SWZ erzielt ihre Erlöse im Wesentlichen aus in bar vereinnahmten Eintrittsgeldern
und Gastronomieerlösen. Weiterhin werden Gutscheine über ein elektronisches Be-
zahlsystem vertrieben. Die Entgelte werden zeitnah berechnet und eingezogen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden ausschließlich durch die Geschäftsführung wahrgenom-
men.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über-
wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesent-
liche Beteiligung besteht?

Die Überwachung der SWZ ist durch den in beiden Gesellschaften in Personalunion
wahrgenommenen Aufsichtsratsvorsitz gewährleistet.
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4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi-
niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden können?

Ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem besteht bei der SWZ nicht. Aufgrund
der überschaubaren Betriebsgröße erfolgt die Risikoüberwachung direkt durch die Ge-
schäftsführung.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt
werden?

Die Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es ergaben
sich keine Anhaltspunkte, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Wir verweisen auf die Beantwortung der Frage a) dieses Fragenkreises.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Auskunftsgemäß werden die Maßnahmen und Frühwarnsignale kontinuierlich und sys-
tematisch mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente i. S. v. § 1a Abs. 3 des Gesetzes über das Kreditwesen bzw. § 2
Abs. 2b Wertpapierhandelsgesetz einschließlich anderer Termingeschäfte, Optionen
und Derivate wurden von der Gesellschaft im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Deren
Einsatz ist auskunftsgemäß auch nicht vorgesehen. Die Wiedergabe und Beantwor-
tung der Fragen dieses Fragenkreises entfällt deshalb.
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a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Fi-
nanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Deriva-
ten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-

gesetzt werden?
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem

Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ-

lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B.
antizipatives Hedging)?

s.o.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-
konditionen und zur Risikobegrenzung?

s.o.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

 Erfassung der Geschäfte
 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 Kontrolle der Geschäfte?

s.o.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienen-
de Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung
gezogen?

s.o.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

s.o.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt?
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s.o.

6. Interne Revision

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle ist nicht eingerichtet. Die Wiedergabe
und Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises entfällt deshalb.

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende In-
terne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

s.o.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

s.o.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revisi-
on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich mit-
einander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal
über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsbe-
richte vor?

s.o.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

s.o.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

s.o.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der
internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revi-
sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

s.o.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans
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a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Über-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nach unseren Feststellungen wurden derartige Kredite nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisie-
rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die in 2018 getätigten Investitionen dienen der Aufrechterhaltung der Betriebsbereit-
schaft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preis-
ermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken
oder Beteiligungen)?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau-
fend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung von Investitionen wird von der Geschäftsführung überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Diesbezügliche Feststellungen wurden nicht getroffen.
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelun-
gen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkur-
renzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden für einmalig auftretende Geschäftsvorfälle mehrere Angebote
eingeholt. Für

sich regelmäßig wiederholende Geschäftsvorfälle wird meist auf längerfristige Liefer-
und Leistungsbeziehungen

zurückgegriffen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung erstattet dem Aufsichtsrat in den entsprechenden Sitzungen Be-
richt.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-
/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Ge-
sellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berich-
tet?
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Nach unseren Feststellungen erfolgt eine angemessene und zeitnahe Berichterstat-
tung. Anhaltspunkte für das Vorliegen ungewöhnlicher, risikoreicher oder nicht ord-
nungsgemäß abgewickelter Geschäftsvorfälle sowie erkennbarer Fehldispositionen
oder wesentlicher Unterlassungen ergaben sich nicht.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsor-
gan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine gesonderte Berichterstattung seitens der Überwachungsorgane wurde in 2018
nicht gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend
war?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwa-
chungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Auskunftsgemäß
ist der Aufsichtsrat bereits in Vorjahren über den Abschluss der Versicherung infor-
miert worden.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan
offengelegt worden?

Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsor-
gans wurden nicht festgestellt.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen?

Auskunftsgemäß besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Anlage 6 | Seite 9



12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentli-
chen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der SWZ (T€ 6.165) wird zum 31. Dezember 2018 in Höhe von T€ 566
(9,2%) durch Eigenkapital und in Höhe von T€ 5.599 (91,8%)   durch Fremdkapital fi-
nanziert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Beantwortung der Frage entfällt, da die SWZ nicht in einen Konzern eingebunden
ist.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers
nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 Gesellschafterzuschüsse in Höhe von T€
250 erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestanden im Ge-
schäftsjahr 2018 aufgrund des in 2015 erfolgten Verkaufs von Anteilen an der Energie-
werke Zeulenroda GmbH und daraus noch vorhandenen liquiden Mitteln nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ein Gewinnverwendungsvorschlag ist entbehrlich, da ein Jahresfehlbetrag entstanden
ist.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?
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Die Beantwortung der Frage entfällt, da nur ein Segment betrieben wird.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 ist nicht entscheidend von einmaligen
Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf-
tern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die SWZ ist nicht konzessionsabgabepflichtig.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Betreibung des Bades als kommunale Daseinsvorsorge ist üblicherweise dauerde-
fizitär.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen dazu auf die Beantwortung der Frage a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Betreibung des Bades als kommunale Daseinsvorsorge ist üblicherweise dauerde-
fizitär.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragsla-
ge des Unternehmens zu verbessern?

Zur Verbesserung der Ertragslage ist perspektivisch eine Attraktivierung des Bades
vorgesehen.
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DARSTELLUNG DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,
wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2018 nach wirtschaftli-
chen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanz-
posten zum 31. Dezember 2017 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfris-
tig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.
Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristi-
ger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr er-
geben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Ab-
schlussstichtage 31. Dezember 2018 und 2017:

Vermögensstruktur

2018 2017 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 8 0 2 0 6
Sachanlagen 4.062 66 4.212 62 -150
Finanzanlagen 1.346 22 1.346 20 0
Langfristig gebundenes Vermögen 5.416 88 5.560 82 -144
Vorräte 17 0 31 0 -14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 150 2 116 2 34
Sonstige Vermögensgegenstände 111 2 142 2 -31
Rechnungsabgrenzungsposten 4 0 10 0 -6
Kurzfristig gebundenes Vermögen 282 4 299 4 -17
Liquide Mittel 468 8 902 13 -434

6.166 100 6.761 99 -595
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Kapitalstruktur

2018 2017 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital 100 2 100 1 0
Rücklagen 9.430 153 9.430 139 0
Bilanzverlust -8.963 -145 -8.277 -122 -686
Eigenkapital/Nicht durch Eigenkapital gedeckter

Fehlbetrag/Kapitalanteile/Kapitalanteil abzgl. nicht
eingeforderter Pflichteinlagen 567 10 1.253 18 -686

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 3.054 50 3.726 55 -672

Langfristiges Fremdkapital 3.054 50 3.726 55 -672
Mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 1.383 22 1.090 16 293
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen 69 1 64 1 5
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 316 5 185 3 131
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 460 7 98 1 362
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 251 4 292 4 -41
Übrige Verbindlichkeiten und

Rechnungsabgrenzungsposten 65 1 52 1 13
Kurzfristiges Fremdkapital 1.161 18 691 10 470

6.165 100 6.760 99 -595

Zur Veränderung von Vermögens-und Kapitalstruktur verweisen wir auf die analysierenden
Darstellungen der Gesellschaft im Lagebericht.
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Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf
der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21
zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

2018 2017
TEUR TEUR

Periodenergebnis -687 -570
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 153 177
+ Zunahme der Rückstellungen 5 10
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) 19 -4

+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) 336 -73

- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 -1
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge 127 188
- Sonstige Beteiligungserträge -208 -182
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -255 -455

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens 0 1

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -9 0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -3 -34
+ Erhaltene Dividenden 208 182
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 196 150

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -248 -187
- Gezahlte Zinsen -127 -188
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -375 -375

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -434 -680
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 902 0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 468 -680

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode
+ Zahlungsmittel 468 902

468 902

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Er-
folgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertrags-
lage und ihrer Veränderungen:
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2018 2017 +/-
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 2.318 100 2.617 100 -299 -11
Betriebsleistung 2.318 100 2.617 100 -299 -11
Materialaufwand -226 -10 -297 -11 71 24
Personalaufwand -1.141 -49 -1.222 -47 81 7
Abschreibungen -153 -7 -177 -7 24 14
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.807 -78 -1.802 -69 -5 0
Sonstige Steuern -32 -1 -32 -1 0 0
Betriebsaufwand -3.359 -145 -3.530 -135 171 5
Sonstige betriebliche Erträge 272 12 348 13 -76 -22
Betriebsergebnis -769 -33 -565 -22 -204 -36
Finanz- und Beteiligungsergebnis 82 4 -6 0 88 >100
Ergebnis vor Ertragsteuern -687 -29 -571 -22 -116 -20

Jahresergebnis -687 -29 -571 -22 -116 -20

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft haben sich deutlich (um 11%) gegenüber 2017
vermindert, dieser Rückgang korreliert mit den um 27.344 (oder 14%)  auf 166.438 rückläufi-
gen Besucherzahlen.

Bei dem gegenüber dem Vorjahr stark rückläufigen Materialaufwand wirkten sich vor allem
um TEUR 36 geringere Fremdleistungen aus, die erforderlichen Aktivitäten werden nunmehr
in Eigenregie durchgeführt.

Der um TEUR 81 (-7,1%) niedrigere Personalaufwand beruht auf einem starken Rückgang
der Anzahl der Mitarbeiter von 66 im Vorjahrjahr auf 51 im Berichtsjahr..

Sowohl im Berichtsjahr, als auch im Vorjahr enthalten die Sonstigen betrieblichen Erträge Zu-
schüsse der Stadt Zeulenroda-Triebes in Höhe von jeweils TEUR 250.

Das Finanz- und Beteiligungsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert.
Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen die um TEUR 61 auf TEUR 127 rückläufige  Zinsbe-
lastung aus Darlehen von Kreditinstituten bei gleichzeitigem Anstieg der Divide der Energie-
werke Zeulenroda GmbH um TEUR 26 auf TEUR 208 

Weitere Analysen zur Ertragslage, insbesondere ein Mehr-Jahres-Vergleich enthält der Lage-
bericht der Gesellschaft. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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